214 H

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
506-BA2-01
Baumafinahme
Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Bayerisches Vogtland
in Feilitzsch
Leistung

Abbruch- und Riickbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X am 10.08.2026 .

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

O inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
[

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-
satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.
[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X am 14.09.26

O innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
O inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

XI vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
XI vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
1 folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

U
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-

trage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die Bezugsgroke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf 45 Tage

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

X Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

[1 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Héhe von Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

[1  Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften
Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar fir
- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfullungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspriichebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das
Formblatt

+Abschlagszahlungs-/  Voraus-
zahlungsbirgschaft®

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

KX Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Ubertragt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern,
behalt er sich vor, diese ohne Durchfliihrung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,
soweit die Verglitung des neuen Auftragnehmers unter Berlicksichtigung aller Umstande nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergiitung unter
Berucksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.
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11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Abzilige / Umlagen

Die folgenden Vereinbarungen treten an die Stelle des § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B:

Fur folgende vom AG dem AN zur Verfigung gestellten Leistungen, werden durch den AG vom AN
Kostenumlagen in v.H. auf die Bruttoabrechnungssumme erhoben:

Baustrom: 0,5 %

Bauwasser: 0,2 %

Bauleistungsversicherung: 0,2 %

Diese werden anteilig bereits von den Abschlagsrechnungen abgezogen.

zu Ziffer 2.2:
Entgegen der Regelung in Ziffer 2.2 wird nicht auf die im Auftragsschreiben genannte Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) sondern auf die Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) abgestellt.

Betriebshaftpflichtversicherung  mit folgenden Deckungssummen:
Personen-, Sach- und Vermégensschaden: 5.000.000 EUR

Umwelthaftpflichtversicherung  mit folgenden Deckungssummen:
Umweltschaden: 3.000.000 EUR

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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Die folgenden Vereinbarungen treten an die Stelle des § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B:
Für folgende vom AG dem AN zur Verfügung gestellten Leistungen, werden durch den AG vom AN Kostenumlagen in v.H. auf die Bruttoabrechnungssumme erhoben:
Baustrom: 0,5 %
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